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(54) FALTSCHACHTEL ZUR AUFNAHME VON MEHREREN GEGENSTAENDEN

(57) Faltschachtel zur Aufnahme von mehreren Ge-
genständen auf einer unteren (131) und einer oberen
(130) Ebene mit einem Faltzuschnitt (100, 101, 102), der
zu der Faltschachtel faltbar ist, wobei der Faltzuschnitt
in Längsrichtung nebeneinander angeordnete Seiten-
wände (1, 2, 3, 4) aufweist, die entlang von Quer-Falzli-
nien (31, 32, 33) aneinandergrenzen und an ihren Längs-
seiten jeweils eine Bodenklappe (5, 6, 7, 8) aufweisen,
die durch Längs-Falzlinien (34, 35, 36, 37) gegenüber
den Seitenwänden (1, 2, 3, 4) abgegrenzt sind, und wobei
zumindest zwei Deckklappen (11, 12, 13, 14) mit in das
Schachtelinnere faltbaren Vertikaltrennwänden (70, 71,

72, 73; 123) für die obere Ebene vorgesehen sind, wobei
zwei der Bodenklappen (5, 7) jeweils einen Verlänge-
rungsabschnitt (75, 76) aufweisen, der über eine
Längs-Falzlinie (51, 52) an die jeweilige Bodenklappe (5,
7) angrenzt, wobei die Verlängerungsabschnitte (75, 76)
jeweils einen Vertikalwandabschnitt (15, 20) und einen
an diesen angrenzenden Horizontalwandabschnitt (17,
19) umfassen, die im gefalteten Zustand zur Trennung
der unteren und oberen Ebene dienen, wobei der Hori-
zontalwandabschnitt (17, 19) jeweils einen in die entge-
gengesetzte Richtung faltbaren Wandausschnitt (16, 18)
aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Faltschachtel zur Auf-
nahme von mehreren Gegenständen auf einer unteren
und einer oberen Ebene mit einem Faltzuschnitt, der zu
der Faltschachtel faltbar ist, wobei der Faltzuschnitt in
Längsrichtung nebeneinander angeordnete Seitenwän-
de aufweist, die entlang von Quer-Falzlinien aneinander-
grenzen und an ihren Längsseiten jeweils eine Boden-
klappe aufweisen, die durch Längs-Falzlinien gegenüber
den Seitenwänden abgegrenzt sind, und wobei zumin-
dest zwei Deckklappen mit in das Schachtelinnere falt-
baren Vertikaltrennwänden für die obere Ebene vorge-
sehen sind.
[0002] Herkömmliche Faltschachteln für mehrere Ge-
genstände haben den Nachteil eines mehrteiligen Auf-
baus, der einen relativ komplizierten Vorgang des Zu-
sammensetzens zur Folge hat, sodass das Verpacken
der Gegenstände eine relativ große Anzahl von Schritten
erfordert und die Lagerhaltung der Verpackungsteile ei-
nen hohen Aufwand erfordert.
[0003] Bei anderen, einteiligen Lösungen kann es da-
zu kommen, dass die voneinander zu trennenden Ge-
genstände innerhalb der Verpackung in Teilbereichen
aufeinander aufliegen, wodurch es bei zerbrechlichen
Gegenständen zu Bruchschäden kommen kann.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Faltschachtel der eingangs genannten Art anzugeben,
welche das Verpacken mehrerer Gegenstände wie etwa
Weinflaschen ermöglicht, ohne dabei während des Ver-
packungsvorganges zusätzliche Verpackungsteile ein-
setzen zu müssen.
[0005] Ferner ist es Aufgabe, eine sichere und stabile
Trennung der Gegenstände innerhalb der Verpackung
zu ermöglichen.
[0006] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
dass zwei der Bodenklappen jeweils einen Verlänge-
rungsabschnitt aufweisen, der über eine Längs-Falzlinie
an die jeweilige Bodenklappe angrenzt, wobei die Ver-
längerungsabschnitte jeweils einen Vertikal-
wandabschnitt und einen an diesen angrenzenden Ho-
rizontalwandabschnitt umfassen, die im gefalteten Zu-
stand zur Trennung der unteren und oberen Ebene die-
nen, wobei der Horizontalwandabschnitt jeweils einen in
die entgegengesetzte Richtung faltbaren Wandaus-
schnitt aufweist.
[0007] Durch die Verlängerungsabschnitte, die Hori-
zontal- und Vertikalwandabschnitte umfassen, können
während des Faltvorganges Trennwände der Falt-
schachtel gebildet werden, die einstückig mit den Boden-
klappen verbunden sind und welche die aufzunehmen-
den Gegenstände gegen ein Aneinanderstoßen sichern.
Die über die Verlängerungsabschnitte der Bodenklappen
gebildeten Trennwände trennen die Gegenstände so-
wohl in der unteren Ebene als auch zwischen der unteren
und der oberen Ebene voneinander. Aufgrund der da-
durch erzielbaren einstückigen Ausführung des Faltzu-
schnittes können die Produktions- und Lagerhaltungs-

kosten erheblich gesenkt und die Befüllung der Falt-
schachtel mit aufzunehmenden Gegenständen verein-
facht werden. Durch den im Horizontalwandabschnitt
ausgebildeten faltbaren Wandausschnitt können hori-
zontale Trennwände gebildet werden, die in entgegen-
gesetzten Richtungen von der jeweiligen vertikalen
Trennwand wegstehen, wodurch im gefalteten Zustand
eine ausreichende Überdeckung zwischen unterer und
oberer Ebene geschaffen werden kann.
[0008] Ein weiterer Vorteil lässt sich erzielen, wenn die
Ausbildung eines stabilen Schachtelbodens mit einem
geringen zeitlichen und produktionstechnischen Auf-
wand ermöglicht wird.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung können daher zwei der Bodenklappen einen la-
schenartigen Vorsprung aufweisen, wobei in den be-
nachbarten Bodenklappen eine korrespondierende Öff-
nung vorgesehen sein kann, sodass im gefalteten Zu-
stand der laschenartige Vorsprung in die korrespondie-
rende Öffnung einführbar ist, um einen Blitzbodenver-
schluss auszubilden.
[0010] Um eine effiziente Herstellung der erfindungs-
gemäßen Faltschachtel zu ermöglichen, kann in weiterer
Ausbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass zwi-
schen dem Vertikalwandabschnitt und dem Horizontal-
wandabschnitt jeweils eine in Längsrichtung verlaufende
Falzgrenzlinie vorgesehen ist, und dass der faltbare
Wandausschnitt durch eine Einschnittlinie innerhalb des
Horizontalwandabschnitts gebildet ist.
[0011] Dadurch kann der faltbare Wandausschnitt auf
einfache Weise aus der Ebene des Horizontal-
wandabschnittes herausgeklappt und um 180° ver-
schwenkt werden, um zu beiden Seiten des jeweiligen
Vertikalwandabschnittes eine Trennung zwischen der
oberen und unteren Ebene zu erzeugen.
[0012] Um auf beiden Seiten des Vertikal-
wandabschnittes eine über die ganze Länge des Gegen-
standes reichende Trennung zwischen unterer und obe-
rer Ebene zu erreichen, kann gemäß einer Weiterbildung
der Erfindung vorgesehen sein, dass die Einschnittlinie
des einen Horizontalwandabschnitts einen konkav-kon-
vexen Verlauf aufweist, und die Einschnittlinie des an-
deren Horizontalwandabschnitts einen gegengleichen
Verlauf aufweist, sodass die gefalteten Wandausschnitte
entlang ihrer im gefalteten Zustand gegenüberliegenden
Konturen ineinanderpassend ausgebildet sind. Auf diese
Weise können die beiden gefalteten Wandausschnitte
ineinandergreifen und der restliche Teil des Horizontal-
abschnittes eine ausreichende Auflagefläche für den zu
stützenden Gegenstand bereitstellen.
[0013] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele
eingehend erläutert. Es zeigt dabei

Fig.1 eine Draufsicht eines Zuschnitts für eine Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Faltschach-
tel;
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Fig.2 eine Draufsicht eines Zuschnitts für eine wei-
tere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Falt-
schachtel;

Fig.3 eine Draufsicht eines Zuschnitts für eine wei-
tere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Falt-
schachtel;

Fig.4 einen schematischen Schnitt quer zur Längs-
richtung durch die nach Ausführungsform gemäß
Fig.1 gefaltete Faltschachtel und

Fig.5 eine teilweise dreidimensionale Darstellung
des gemäß Fig.1 ausgebildeten und gefalteten Falt-
zuschnitts.

[0014] Fig.1, 4 und 5 zeigen eine Faltschachtel zur Auf-
nahme bzw. für die Verpackung von mehreren (nicht dar-
gestellten) Gegenständen, vorzugsweise Weinflaschen,
auf einer unteren 131 und einer oberen 130 Ebene, mit
einem Faltzuschnitt 100, der z.B. aus einem Verpa-
ckungskarton hergestellt und zu der Faltschachtel faltbar
ist, welche in Fig.4 in gefalteter Form dargestellt ist. Die
Verwendung anderer Materialien für den Verpackungs-
karton ist im Rahmen der Erfindung möglich.
[0015] Der Faltzuschnitt 100 weist in Längsrichtung
nebeneinander angeordnete Seitenwände 1, 2, 3, 4 auf,
die entlang von Quer-Falzlinien 31, 32, 33 aneinander-
grenzen.
[0016] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Sei-
tenwände 1, 3 länger als die Seitenwände 2, 4, sodass
die Seitenwände 1, 3 Längsseitenwände und die Seiten-
wände 2, 4 Stirnseitenwände der Faltschachtel im gefal-
teten Zustand ausbilden. Die Länge 1 der Längsseiten-
wände 1, 3 entspricht dabei z.B. ca. der Länge einer
Weinflasche und die Breite b der Stirnseitenwände 2, 4
ca. der Breite von drei nebeneinanderliegenden Wein-
flaschen, also etwa dem dreifachen Durchmesser der
Weinflaschen. Die Höhe h der Seitenwände 1, 2, 3, 4,
die der Länge der Querfalzlinien 32, 32, 33 gleich ist,
entspricht etwa dem zweifachen Durchmesser der Wein-
flaschen, die in zwei Ebenen, der unteren und oberen
Ebene 131, 130 übereinander angeordnet sind.
[0017] Die Dimensionen Länge, Breite und Höhe kön-
nen im Rahmen der Erfindung beliebig variieren und sind
durch die gezeigten Ausführungsbeispiele keiner Ein-
schränkung unterworfen.
[0018] Am freien Ende der Seitenwand 1 ist eine End-
lasche 41 angeordnet, die durch eine Quer-Falzlinie 40
gegenüber der Seitenwand 1 abgegrenzt ist. Im gefalte-
ten Zustand wird die Endlasche 41 mit dem entgegen-
gesetzten freien Ende der Seitenwand 4, z.B. durch Ver-
kleben, in Verbindung gebracht, um einen Hohlkörper
aus vier zueinander senkrecht gefalteten Seitenwänden
1, 2, 3, 4 der Faltschachtel zu bilden, der zur Aufnahme
von Gegenständen geeignet ist.
[0019] Die Seitenwände 1, 2, 3, 4 gemäß Fig.1 weisen
an ihren - in Gebrauchslage - unteren Längsseiten je-

weils eine Bodenklappe 5, 6, 7, 8 auf, die durch Längs-
Falzlinien 34, 35, 36, 37 gegenüber den Seitenwänden
1, 2, 3, 4 abgegrenzt sind.
[0020] Die Bodenklappen 5, 6, 7, 8 können in an sich
bekannter Weise ausgeführt sein, sodass sie z.B. durch
Zusammenstecken und Verkleben einen Boden ausbil-
den, der die Gegenstände, z.B. Weinflaschen, trägt.
[0021] Im gezeigten Ausführungsbeispiel weisen zwei
der Bodenklappen 6, 8, die mit den Stirnseitenwänden
2, 4 verbunden sind, einen in Längsrichtung verlaufen-
den laschenartigen Vorsprung 9, 10 auf. In den benach-
barten Bodenklappen 5, 7 ist jeweils eine korrespondie-
rende Öffnung 80, 81 vorgesehen, sodass im gefalteten
Zustand der laschenartige Vorsprung 9 in die korrespon-
dierende Öffnung 81, und der laschenartige Vorsprung
10 in die korrespondierende Öffnung 80 einführbar ist,
um einen Blitzbodenverschluss auszubilden. Weiters
sind Klebeecken 140, 141 ausgeführt, die zurückgefaltet
und verklebt werden, um der Faltschachtel ausreichend
Stabilität zu verleihen.
[0022] Der beispielhaft dargestellte Bodenverschluss
kann im Rahmen der Erfindung in jeder beliebigen, dem
Fachmann bekannten Art ausgeführt sein.
[0023] Weiters sind auf den den Bodenklappen 6, 8
jeweils gegenüberliegenden Seiten der Seitenwände 2,
4 zwei Deckklappen 12, 14 mit in das Schachtelinnere
faltbaren Vertikaltrennwänden 70, 71, 72, 73 für die obe-
re Ebene 130 vorgesehen, die mit den Stirnseitenwän-
den 2, 4 einstückig verbunden sind, wobei Längs-Falzli-
nien 38, 39 ausgebildet sind, um die zwei Deckklappen
12, 14 gegenüber den Seitenwänden 2, 4 falten zu kön-
nen. Die Vertikaltrennwände 70, 71 und 72, 73 sind durch
im Wesentlichen in Längsrichtung verlaufende Einschnit-
te 60, 61 und 62, 63 freigestellt und sind bei um 90° ver-
schwenkten Deckklappen 12, 14 um Quer-Falzlinien 64,
65 und 66, 67 von oben in das Schachtelinnere faltbar.
[0024] Erfindungsgemäß weisen zwei der von den Sei-
tenwänden 1, 3 wegstehenden Bodenklappen 5, 7 je-
weils einen Verlängerungsabschnitt 75, 76 auf, der über
eine in Längsrichtung verlaufende Längs-Falzlinie 51, 52
an die jeweilige Bodenklappe 5, 7 angrenzt, wobei die
Verlängerungsabschnitte 75, 76 jeweils einen Vertikal-
wandabschnitt 15, 20 für die untere Ebene 131 und einen
an diesen angrenzenden Horizontalwandabschnitt 17,
19 zur Trennung der unteren 131 und oberen Ebene 130
ausbilden, die von unten in das Schachtelinnere faltbar
sind.
[0025] Die Öffnungen 80, 81 erstrecken sich dabei in
einer geschwungenen Form ungefähr im Bereich der
Längs-Falzlinien 51, 52, sodass nach der Faltung jeweils
ein laschenartiger Bereich 88, 89 in der Ebene der Bo-
denklappen 5, 7 vorsteht, um mit den laschenartigen Vor-
sprüngen 9, 10 in Eingriff zu gelangen.
[0026] Zwischen dem Vertikalwandabschnitt 15, 20
und dem Horizontalwandabschnitt 17, 19 innerhalb des
Verlängerungsabschnitts 75, 76 ist eine in Längsrichtung
verlaufende Falzgrenzlinie 93 und 95 vorgesehen. Der
faltbare Wandausschnitt 16, 18 des Horizontal-
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wandabschnitts 17, 19 ist jeweils durch eine Einschnitt-
linie 84 und 85 gebildet, wobei die Einschnittlinie 84 des
einen Horizontalwandabschnitts 17 einen konkav-kon-
vexen Verlauf aufweist, und die Einschnittlinie 85 des
anderen Horizontalwandabschnitts 19 einen gegenglei-
chen Verlauf aufweist, sodass die gefalteten Wandaus-
schnitte 16, 18 entlang ihrer im gefalteten Zustand ge-
genüberliegenden Konturen ineinanderpassend ausge-
bildet sind. Die Einschnittlinien 83, 85 sind gegenüber
den Falzgrenzlinien 93, 95 nach außen versetzt und be-
ginnen jeweils mit einem Abstand zum Rand des Hori-
zontalwandabschnitts 17, 19 an einem ersten Punkt der
Falzgrenzlinien 93, 95 und enden an einem zweiten
Punkt der Falzgrenzlinien 93, 95, sodass die auf diese
Weise gebildeten faltbaren Wandausschnitte 16, 18
leicht aus der Ebene des jeweiligen Horizontalwand-
schnitts 17, 19 herausgeklappt werden können.
[0027] Der Verlauf der Einschnittlinien 83, 85 ist im
Rahmen der Erfindung frei wählbar und ist vorzugsweise
so gestaltet, dass ein gewundener Spalt zwischen den
gegenüberliegenden Wandausschnitten 16, 18 vorliegt,
um eine sichere Abstützung der in der oberen Ebene
liegenden Gegenstände zu gewährleisten.
[0028] Fig.5 zeigt eine teilweise Innenansicht einer ge-
falteten erfindungsgemäßen Faltschachtel, wobei die
faltbaren Wandausschnitte 16, 18 aus der Ebene der Ho-
rizontalwandabschnitte 17, 19 in einer um 180° ver-
schwenkten, einander gegenüberliegenden Lage ange-
ordnet sind, sodass sie unter Ausbildung eines ge-
schwungenen Spaltes ineinandergreifen, um den darü-
berliegenden (nicht dargestellten) Gegenstand in der
oberen Ebene 130 abzustützen bzw. von dem darunter
angeordneten (nicht dargestellten) Gegenstand zu tren-
nen. Auf beiden benachbarten Seiten davon stützen bzw.
trennen die gefalteten Horizontalabschnitte 17, 19 die
jeweiligen (nicht dargestellten) Gegenstände.
[0029] Zum Verschließen der Faltschachtel im oberen
Bereiche sind zwei faltbare Deckklappen 11 und 13 aus-
gebildet, die entlang von Längs-Falzlinien 25, 26 - in Ge-
brauchslage - an der Oberseite der Seitenwände 1, 3
angrenzen.
[0030] Bedarfsweise können die faltbaren Deckklap-
pen 11, 13 zur Versteifung der Faltschachtel vollständig
parallel zu den Längsseitenwänden 1, 3 in die Falt-
schachtel hinein gefaltet werden.
[0031] Der Faltzuschnitt 101 der Ausführungsform ge-
mäß Fig.2 unterscheidet sich gegenüber der von Fig.1
durch geringfügig andere Dimensionierungen und durch
die Deckklappe 11, die sich über die volle Breite b er-
streckt und eine Verschlusslasche 49 aufweist, die im
gefalteten Zustand im oberen Bereich der Seitenwand 3
einsteckbar ist, um die Deckklappe 11 im geschlossenen
Zustand zu fixieren, während die Deckklappe 13 im ge-
falteten Zustand als Versteifung der Seitenwand 3 dienen
kann.
[0032] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig.3 ist als ei-
ne weitere Variante Faltzuschnitt 102 gezeigt, in der die
Deckklappen 12, 14 gegenüber dem in Fig.1 und 2 ge-

zeigten Ausführungsbeispielen geringfügig unterschied-
lich ausgebildet sind.
[0033] Weiters sind in den zwei Deckklappen 12, 14 in
das Schachtelinnere faltbare Vertikaltrennwände 70, 73
für die obere Ebene vorgesehen, die mit den Stirnseiten-
wänden 2, 4 verbunden sind. Die Vertikaltrennwände 70
und 73 sind durch im Wesentlichen in Längsrichtung ver-
laufende Einschnitte 60 und 63 freigestellt, die im gefal-
teten Zustand von oben in das Schachtelinnere faltbar
sind, wobei die Einschnitte 60, 63 im gefalteten Zustand
fluchten und dadurch die Vertikalwände 70, 73 in einer
Linie liegen. Eine weitere Vertikalwand wird durch eine
Lasche 123 gebildet, die mit der Deckklappe 13 faltbar
verbunden ist, wobei die Lasche 123 in randseitige Quer-
Einschnitte 120, 121 der Deckklappen 12, 14 einsteckbar
ist, um dann senkrecht in das Innere der Faltschachtel
zu ragen, um eine vertikale Trennung in der oberen Ebe-
ne der erfindungsgemäßen Faltschachtel auszubilden.

Patentansprüche

1. Faltschachtel zur Aufnahme von mehreren Gegen-
ständen auf einer unteren (131) und einer oberen
(130) Ebene mit einem Faltzuschnitt (100, 101, 102),
der zu der Faltschachtel faltbar ist, wobei der Falt-
zuschnitt in Längsrichtung nebeneinander angeord-
nete Seitenwände (1, 2, 3, 4) aufweist, die entlang
von Quer-Falzlinien (31, 32, 33) aneinandergrenzen
und an ihren Längsseiten jeweils eine Bodenklappe
(5, 6, 7, 8) aufweisen, die durch Längs-Falzlinien (34,
35, 36, 37) gegenüber den Seitenwänden (1, 2, 3,
4) abgegrenzt sind, und wobei zumindest zwei Deck-
klappen (11, 12, 13, 14) mit in das Schachtelinnere
faltbaren Vertikaltrennwänden (70, 71, 72, 73; 123)
für die obere Ebene vorgesehen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei der Bodenklappen (5, 7)
jeweils einen Verlängerungsabschnitt (75, 76) auf-
weisen, der über eine Längs-Falzlinie (51, 52) an die
jeweilige Bodenklappe (5, 7) angrenzt, wobei die
Verlängerungsabschnitte (75, 76) jeweils einen Ver-
tikalwandabschnitt (15, 20) und einen an diesen an-
grenzenden Horizontalwandabschnitt (17, 19) um-
fassen, die im gefalteten Zustand zur Trennung der
unteren und oberen Ebene dienen, wobei der Hori-
zontalwandabschnitt (17, 19) jeweils einen in die ent-
gegengesetzte Richtung faltbaren Wandausschnitt
(16, 18) aufweist.

2. Faltschachtel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei der Bodenklappen (6, 8) einen
laschenartigen Vorsprung (9, 10) aufweisen, und
dass in den benachbarten Bodenklappen (5, 7) eine
korrespondierende Öffnung (80, 81) vorgesehen ist,
sodass im gefalteten Zustand der laschenartige Vor-
sprung (9, 10) in die korrespondierende Öffnung (80,
81) einführbar ist, um einen Blitzbodenverschluss
auszubilden.
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3. Faltschachtel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Vertikal-
wandabschnitt (15, 20) und dem Horizontal-
wandabschnitt (17, 19) jeweils eine in Längsrichtung
verlaufende Falzgrenzlinie (93, 95) vorgesehen ist,
und dass der faltbare Wandausschnitt (16, 18) durch
eine Einschnittlinie (84, 85) innerhalb des Horizon-
talwandabschnitts (17, 19) gebildet ist.

4. Faltschachtel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einschnittlinie (84) des einen Ho-
rizontalwandabschnitts (17) einen konkav-konvexen
Verlauf aufweist, und die Einschnittlinie (85) des an-
deren Horizontalwandabschnitts (19) einen gegen-
gleichen Verlauf aufweist, sodass die gefalteten
Wandausschnitte (16, 18) entlang ihrer im gefalteten
Zustand gegenüberliegenden Konturen ineinander-
passend ausgebildet sind.
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